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Vereinsrichtlinien
Stand: 01.06.2010
Der Hundesportverein Schwaigern e.V. ist ein eigenständiger Verein und Mitglied im swhv.

Ziel des Vereins ist

· die Ausübung des Hundesports

· die Pflege von Kameradschaft, das Für- und Miteinander, die Geselligkeit

· Erziehung und Stärkung des Sozialverhaltens beim Hund

Ziel des Vereins ist es nicht

· ein Dienstleistungsbetrieb zu sein (der Verein ist z.B. keine Hundeschule, die auf kommerziellen Gewinn ausgerichtet ist).

Wie im täglichen Leben, ist es notwendig, einige Verhaltensregeln aufzustellen, ohne die auch ein Verein mit ideellen Zielen nicht auskommt.

1. Jedes Mitglied soll bedenken, dass diejenigen, die die Hunde ausbilden, ihre Freizeit unentgeltlich den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Es kann nicht und es darf es auch nicht sein, dass es zwei Arten von Mitgliedern gibt, nämlich die, die geben und die, die nur nehmen. Jedes Mitglied hat daher die Vereinsarbeit aktiv zu unterstützen. Das heißt, neben der Zahlung des Mitgliedsbeitrags

· Übernahme des Wirtschaftsdienstes

· Teilnahme an Arbeitseinsätzen

· Regelmäßige Teilnahme am Übungsbetrieb  (eine Ausbildung kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn der Hundeführer das Erlernte regelmäßig zu Hause übt)

· Teilnahme an Veranstaltungen

2. Vereinsschädigendes Verhalten, insbesondere das Abwerben von Mitgliedern ist ein Ausdruck von Unfairness und daher zu unterlassen  (z.B. Abwerben von Mitgliedern, Rufschädigung des Vereins oder einzelner Mitglieder, Internes nach Außen tragen)

3. Jedes Mitglied sollte die Informationsquelle „schwarzes Brett“ intensiv nutzen um sich über Termine und sonstige Veranstaltungen zu informieren.

4. Niemand ist vollkommen. Intrigen haben in einem Verein nichts zu suchen. Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind daher willkommen, jeder hat auch das Recht Kritik zu üben. Dies sollte nach Möglichkeit auch demjenigen, der kritisiert wird, direkt gesagt werden. Offenheit und Ehrlichkeit sind Grundvoraussetzung für das Funktionieren eines Vereins.

5. Nichtmitglieder können bis zu 3-mal unverbindlich am Übungsbetrieb teilnehmen. Nach Ablauf dieser Frist müssen sie sich entscheiden, ob sie die Mitgliedschaft beantragen wollen oder wahlweise für 6 Monate die jeweils aktuelle Gebühr bezahlen. Über die Aufnahme entscheidet der Ausschuss nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten. Diese Frist dient zum einen dazu, dass der Verein die Person, die die Aufnahme wünscht, näher kennen lernt, zum anderen soll der/die Antragsteller/in die Möglichkeit gegeben werden, den Verein näher kennen zu lernen.

6. Pfleglicher Umgang mit Vereinseigentum und Ordnung sollte selbstverständlich sein.   (z.B. Toiletten sauber halten, Schuhe säubern vor dem Betreten des Vereinsheims, Schuhe nicht am Mobiliar abputzen, usw.) Nicht nur der Wirt, sondern auch alle anderen danken es Ihnen.

7. Jedes Mitglied und Nichtmitglied hat die Platzordnung einzuhalten.
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